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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §167 Abs2;

BAO §21;

BAO §22;

1. BAO § 167 heute

2. BAO § 167 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 21 heute

2. BAO § 21 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 22 heute

2. BAO § 22 gültig ab 15.08.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 62/2018

3. BAO § 22 gültig von 01.01.1962 bis 14.08.2018

Rechtssatz

Ob ein Darlehensvertrag den Anforderungen des Fremdvergleichs entspricht und daher steuerrechtlich anzuerkennen

ist bzw. ob in Bezug auf tatsächlich erfolgte - als Darlehen deklarierte - Zahlungen eine Rückzahlungsabsicht bestanden

hat, ist keine Frage der rechtlichen Beurteilung, sondern eine Tatfrage und daher auf Grund entsprechender

Erhebungen in freier Beweiswürdigung zu lösen.
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